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Zusammenfassung

Die Stadt Zwickau beabsichtigt in der Ortslage Mosel die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 116 ,Erweiterung VW*. Der Geltungsbereich des im Entwurf vorliegenden
Bebauungsplans liegt westlich des bestehenden VW-Werkes zwischen der Bundes-
stral3e 175 im Westen und der Bahntrasse im Osten. Planungsziel ist im Wesent-
lichen die Ausweisung von Gewerbegebietsflachen (GE). Die Erschliel3ung des ge-
planten Gewerbegebietes erfolgt tiber eine sidliche Behelfs- und die nordwestliche
regulare Zufahrt zur Bundesstral3e 175.

Um sicherzugehen, dass die Planungen zum Bebauungsplan Nr. 116 hinreichend
auch die Belange zum Thema Schall bericksichtigen, ist eine Gerduschimmissions-
prognose auf Basis der fur die stadtebauliche Planung relevanten DIN 18005 [1] in
Verbindung mit der TA Larm [4] (Gewerbelarm) sowie der zur Kontingentierung
heranziehbaren DIN 45691 [10] notwendig. Das Ziel der Untersuchung ist der Nach-
weis, dass durch Gerausche auf den geplanten Flachen keine Immissionskonflikte
mit bestehenden Nutzungen bzw. Genehmigungen und ggf. hinreichend substanziier-
ten Planungen entstehen.

Fur den Bebauungsplan Nr. 116 ergeben sich durch die vorgenommene Kontingen-
tierung folgende Emissionskontingente Lex und richtungsbezogene Zusatzkontin-
gente Lek, zus in den einzelnen Sektoren. Die Lage der Flachen und der Richtungs-
sektoren ist in Anhang A, Seite 3 sowie Seite 5, dargestellt.

Tabelle 1. Emissionskontingente (Lex) und Zusatzkontingente (Lek, zus.) fur den Tag- und
Nachtzeitraum (T/N).

Flache Emissionskontingent Zusatzkontingent
Lek in dB(A) Lek, zus IN dB(A)
Sektor A Sektor B Sektor C
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

GEel 60 45 +10 +11 - - +10 +15
GEe2 60 50 +10 +10 - - +10 +10
GEe3 65 50 +5 +10 - - +7,5 +10
GEe4 65 50 +5 +5 - - +7,5 +10
GES 60 60 +10 +0 - - +12,5 +0
St-Flache 60 50 +10 +10 - - +10 +10

Die Emissionskontingente Lex der Plangebietsflachen liegen ohne Zusatzkontingent
im Tagzeitraum bei 65 dB(A) bzw. 60 dB(A). Dies entspricht mindestens der Gebiets-
typik eines uneingeschrankten Gewerbegebietes.

Unter Berlcksichtigung eines Zusatzkontingentes in den Sektoren A und C erhdht
sich das Emissionskontingent tags auf 70 dB(A) bzw. 72,5 dB(A). Das in nordlicher
Richtung zur Verfugung stehende Kontingent entspricht damit tags dem eines In-
dustriegebietes.

M144133/03 Versionl HTL/HTL
14. August 2020 Seite 3
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Fur den Nachtzeitraum betragen die Emissionskontingente Lex ohne Zusatzkontin-
gent 45 dB(A) bzw. 50 dB(A) fur die eingeschréankten Gewerbeteilflachen GEel —
GEe4 und die Stellplatzflache. Insbesondere auf der sidlichen Teilgebietsflache
GEel ist bei einem Emissionskontingent von 45 dB(A) ohne Zusatzkontingente mit
einer Einschrankung einer gewerblichen Nutzung zu rechnen. Die Ubrigen Emissions-
kontingente entsprechen mit mindestens 50 dB(A) denen eines weitgehend uneinge-
schrankten Gewerbegebietes. Unter Berlicksichtigung eines Zusatzkontingentes in
den Sektoren A und C erhdht sich das Emissionskontingent nachts in nérdlicher
Richtung auf mindestens 60 dB(A) fur die Teilflachen.

Fur die Gewerbegebietsflache GE 5 wird nachts ein Emissionskontingent von

60 dB(A) vorgesehen. Diese Flache entspricht somit nachts der Gebietstypik eines
uneingeschrankten Gewerbegebietes. Insgesamt ist somit gemaf DIN 18005 [1] fur
die Gewerbegebietsflache GE 5 hinsichtlich der Emissionsbegrenzung von einer
uneingeschrankten Gewerbegebietsflache auszugehen.

Aus den Berechnungen ist ersichtlich, dass die zu stellenden schalltechnischen An-
forderungen an allen Immissionsorten eingehalten bzw. unterschritten werden, wenn
die ermittelten Emissionskontingente inklusive der Zuschlage in einzelnen Richtun-
gen nicht Uberschritten werden. Dadurch ist gewéhrleistet, dass unter Bertcksichti-
gung der Festsetzungen des Bebauungsplans durch Gerduschimmissionen aus dem
Plangebiet an den schutzbedurftigen Nutzungen in der Umgebung keine schadlichen
Umwelteinwirkungen durch Geréusche auftreten. Die Gerauschimmissionen aus dem
Plangebiet unterschreiten an den maf3gebenden Immissionsorten die Orientierungs-
werte der DIN 18005 [1] tags wie nachts hinreichend. Damit tragen die Gerausche
aus dem Plangebiet nicht relevant zur Gesamtbelastung bei.

In der Gesamtbetrachtung (Vorbelastung inkl. Bebauungsplan Nr. 116) Uberschreitet
der Beurteilungspegel partiell bereits die Orientierungswerte der DIN 18005 [1] bzw.
die gleichhohen Immissionsrichtwerte der TA Larm [4] um maximal 1 dB. Im Sinne
der Nr. 3.2.1 der TA Larm ist dies unter Wirdigung der Vorbelastung zul&ssig.
Insgesamt wird davon ausgegangen, dass bei Einhaltung der schalltechnischen An-
forderungen des Bebauungsplanes Nr. 116 keine schadlichen Umwelteinwirkungen
durch Geréausche entstehen und hinreichend Vorsorge zum Schutz vor schadlichen
Gerauschimmissionen getroffen wird.

Hinsichtlich der Festsetzungen zum Bebauungsplan wird in Kapitel 12 ein Vorschlag
unterbreitet.

IREATS I Remy R

Dipl.-Ing. Kai Hartel B. Sc. Lilien Frohlich

M144133/03 Versionl HTL/HTL
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1 Situation und Aufgabenstellung

Die Stadt Zwickau beabsichtigt in der Ortslage Mosel die Aufstellung des Bebauungs
planes Nr. 116 ,Erweiterung VW*. Der Geltungsbereich des im Entwurf vorliegenden
Bebauungsplans liegt westlich des bestehenden VW-Werkes zwischen der Bundes-
stral3e 175 im Westen und der Bahntrasse im Osten. Planungsziel ist im Wesent-
lichen die Ausweisung von Gewerbegebietsflachen (GE). Die Erschlie3ung des ge-
planten Gewerbegebietes erfolgt tiber eine stidliche Behelfs- und die nordwestliche
regulare Zufahrt zur BundesstralRe 175.

In diesem Zusammenhang ist der Rickbau der innerhalb des Plangebietes verlaufen
den Kreisstraf3e 6708 im Abschnitt von der Briicke lber die Bundesstral3e 93 bis zur
BundesstralRe 175 [16] vorgesehen.

Um sicherzugehen, dass die Planungen zum Bebauungsplan Nr. 116 im Zusammen-
hang mit der Neufestsetzung von Gewerbegebietsflachen hinreichend auch die Be-
lange zum Thema Schall berlicksichtigen, ist eine Gerauschimmissionsprognose auf
Basis der fir die stadtebauliche Planung relevanten DIN 18005 [1] in Verbindung mit
der TA Larm [4] (Gewerbelarm) sowie der fur die Kontingentierung geltenden

DIN 45691 [10] zu erstellen.

Das Ziel der Untersuchung ist der Nachweis, dass durch Gerdusche auf den geplan-
ten Flachen keine Immissionskonflikte mit bestehenden Nutzungen bzw. Genehmi-
gungen und ggf. hinreichend substanziierten Planungen entstehen. Zur Absicherung
der Rechtskonformitat der schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes
ist mindestens eine der geplanten Teilflachen innerhalb des Plangebietes als unein-
geschranktes Gewerbegebiet gemaf DIN 18005 [1] mit einem Gerauschkontingent
von Lex = 60/60 dB(A) tags/nachts festzusetzen.

Durch das unmittelbar 6stlich des Plangebietes gelegene VW-Werk, gewerbliche
Nutzungen stdlich sowie zwei Windenergieanlagen (WEA) besteht an den maf3geb-
lichen Immissionsorten eine relevante Vorbelastung.

Zur Sicherstellung, dass die zu untersuchenden Planungen keine zuséatzlichen Im-
missionskonflikte herbeifiihren, wird nachfolgend darauf abgestellt, dass fir maf3geb-
liche Immissionsorte die Vorbelastung in die Betrachtungen einbezogen wird. Dies
erfolgt auf Basis aktueller Informationen der Genehmigungsbehdrden [19], [20], [21],
[22], [23], [42], [43].

Eine messtechnische Vorbelastungsermittlung ist nicht Gegenstand der beauftragten
Untersuchung.

M144133/03 Versionl HTL/HTL
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2 Regelwerke und verwendete Unterlagen
Normen/Richtlinien/Literatur

[1] DIN 18005: Schallschutz im Stadtebau; Teil 1: Grundlagen und Hinweise fur die
Planung. Juli 2002.

[2] DIN 18005-1 Beiblatt 1: Schallschutz im Stadtebau; Berechnungsverfahren;
Schalltechnische Orientierungswerte fir die stadtebauliche Planung: 1987-05.

[3] Bundes-Immissionsschutzgesetz — Gesetz zum Schutz vor schédlichen Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerdusche, Erschiitterungen und
ahnliche Vorgénge (BImSchG) in der aktuellen Fassung.

[4] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzge-
setz (Technische Anleitung zum Schutz gegen La&rm — TA L&rm) vom
26. August 1998, GMBI 1998, Nr. 26, S. 503, gedndert durch Verwaltungsvor-
schrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) sowie den Erlass "Korrektur
redaktioneller Fehler beim Vollzug der Technischen Anleitung zum Schutz
gegen Larm — TA Larm" des Bundesministeriums fir Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorsicherheit vom 07.07.2017.

[5] DIN ISO 9613-2: Akustik — Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im
Freien. Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren. September 1997.

[6] VDI-Richtlinie 2719: Schalldammung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtun-
gen, August 1987.

[7] VDI-Richtlinie 2714: Schallausbreitung im Freien, Januar 1988.
[8] DIN 45641: Mittelung von Schallpegeln. 06/1990.

[9] DIN 45687: Akustik — Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Gerduschim-
mission im Freien — Qualitatsanforderungen und Prifbestimmungen. 05/2006.

[10] DIN 45691, Gerauschkontingentierung, Dezember 2006.
[11] Baunutzungsverordnung (BauNVO), in der aktuellen Fassung.

[12] DIN 4109: Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise, mit Bei-
blattern 1 und 2, November 1989, Beiblatt 3, Juni 1996; Anderung Al,
Januar 2001.

[13] DIN 4109-1: Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen,
Januar 2018.

[14] DIN 4109-2: Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nachweise der
Erfullung der Anforderungen, Januar 2018.

Projektunterlagen

[15] Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 116 — Erweiterung VW-Werk zwischen B175
und Bahnstrecke Dresden; Stand: 06.08.2020.

[16] PTV Transport Consult GmbH: Erweiterung VW-Standort Zwickau Anbindung
der Optionsflache West an die B175 — Verkehrsplanerische/-technische
Untersuchung; 15.08.2018.

M144133/03 Versionl HTL/HTL
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[17]
[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

(28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

MULLER-BBM

Muller-BBM GmbH: Ortsbesichtigung durch einen Mitarbeiter am 23.01.2019.

Abstimmung zum Untersuchungsgegenstand und den schalltechnisch relevan-
ten Rahmenbedingungen; Zwickau am 23.01.2019 sowie am 08.07.2019.

Stadt Zwickau: Umweltburo: Auskunft zur schalltechnischen Vorbelastung im
Bereich Glauchauer Stral3e; Frau C. Matthes; E-Mail vom 28.01.2019; ergéanzt
durch Herrn M. Mihmel; E-Mail vom 28.01.2018.

GAF mbH: Schallimmissionsprognose Projekt-Nr.: 2011 042 vom 30.08.2011
einschlie3lich gutachterliche Stellungnahme vom 30.11.2011 im Rahmen des
Bauantrages Az.: 63-02-23-01000-11.

BeSB GmbH Berlin Schalltechnisches Biro: Gutachten Nr. 1191.12-90/II;
Schalltechnische Vorgaben fir die Bauleitplanung des Werkes Mosel der VW
Sachsen GmbH; 04.06.1991.

G.U.B. Ingenieure AG: Schallimmissionsprognose WEA Mosel; ZWM 19 0776;
15.05.2020.

Auskunft der Stadt Zwickau zu rechtskraftigen und geplanten Bebauungsplénen
im Einwirkungsbereich des zu untersuchenden Plangebietes;
E-Mail von Frau A. Dressel am 28.01.2019 sowie am 29.01.2019.

Stadt Zwickau: Bebauungsplan Nr. 1 ,Industrieansiedlung®; 30.04.1993.

Stadt Zwickau: Bebauungsplan Nr. 1 ,Industrieansiedlung®; 1. Teilweise
Anderung; 11.12.1995.

Stadt Zwickau: Bebauungsplan Nr. 1 ,Industrieansiedlung®; 2. Teilweise
Anderung; 20.07.1998.

Stadt Zwickau: Bebauungsplan Nr. 1 ,Industrieansiedlung®; 3. Teilweise
Anderung; 15.12.1998.

Stadt Zwickau: Bebauungsplan Nr. 1 ,Industrieansiedlung*; 4. Teilweise
Anderung; 15.12.1998.

Stadt Zwickau: Bebauungsplan Nr. 090; Stadtteil Mosel, “Am Teichweg”,
07.03.2001.

Stadt Zwickau: Bebauungsplan Nr. 300 Zwickau-Mosel "Am Mittelgrund";
01.11.1996.

Stadt Zwickau: Bebauungsplan Nr. 300 Zwickau-Mosel "Am Mittelgrund";
1. Anderung B-Plan Zwickau-Mosel — Bachwiese; 03.06.1999.

Stadt Zwickau: Bebauungsplan Nr. 301.1, 1. Anderung Zwickau-Mosel,
Bachwiese; 03.08.1999.

Stadt Zwickau: Vorhaben- und ErschlieSungsplan Nr. 302 Zwickau-Mosel,
Normamarkt; 15.08.1991.

Stadt Zwickau: Bebauungsplan Nr. 305: Zwickau-Mosel , Industrieansiedlung
VW-Werk; 15.08.1993.

Stadt Zwickau: Bebauungsplan Nr. 305.1: 1. Anderung Zwickau-Mosel ,
Industrieansiedlung VW-Werk; 12.12.1995.
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[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

[45]
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Stadt Zwickau: Bebauungsplan Nr. 305.1: 2. Anderung Zwickau-Mosel ,
Industrieansiedlung VW-Werk; 23.12.1998.

Stadt Zwickau: Bebauungsplan Nr. 305.1: 3. Anderung Zwickau-Mosel ,
Industrieansiedlung VW-Werk; 12.12.2001.

Stadt Zwickau: Bebauungsplan Nr. 305.1: 4. Anderung Zwickau-Mosel ,
Industrieansiedlung VW-Werk; 12.12.2001.

Stadtverwaltung Crimmitschau: Auskunft zu rechtskraftigen Bebauungspléanen
und Satzungen; Frau Nickel; E-Mail vom 01.02.2019.

Gemeinde Dennheritz: Bebauungsplan ,,Schlunziger Weg“, Dennheritz;
09.02.2006.

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen: Amtliche Karte
im Maf3stab 1:10.000; Az: 201805610; 20.08.2018.

Volkswagen AG: Schallplan Zwickau 2016 — VW Sachsen GmbH Werk
Zwickau: Beurteilung der Gerauschsituation; 18.08.2016.

Eco Akustik Ingenieurbiro fur Schallschutz Dr. F. Thomas & H. Schmidl GbR,;
Schalltechnisches Gutachten — Immissionsprognose fur die geplante Erweite-
rung einer BHKW-Anlage der Volkswagen Sachsen GmbH in 08058 Zwickau;
Nr. ECO 16115; 30.11.2016.

Landratsamt Zwickau, Dezernat Ill — Umweltamt, SG Immissionsschutz:
Auskunft zum Umgang mit der vorliegenden Schalluntersuchung [22] und der
schalltechnischen Vorbelastung von Herrn Eric Malz; Telefonisch sowie per
E-Mail vom 20.05.2019 sowie 04.06.2019.

Rucksprache zur Aufstellung der Teilplangebiete innerhalb des Plangebietes
B-Plan 116, Stadt Zwickau, Frau Staudte, Juli 2020.

Sonstiges

[46]
[47]

[48]

[49]

Rechenprogramm CadnaA, Version 2020 MR1, Fa. Datakustik GmbH.

Niedersachsisches Landesamt fiir Okologie: Dr. Jiirgen Kétter: Flachenbezo-
gene Schallleistungspegel und Bauleitplanung; Juli 2000; Hannover.

Beckert/Fabricius: TA Larm Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm mit
Erlauterungen, 2. neu bearbeitete Auflage, 2009.

Vietmeier, Dr. Hans: Emissionskontingentierung durch Bebauungsplan nach § 1
Abs. 4 BauNVO — Anmerkung zu BVerwG, Urt. V. 07.12.2017 — 4CN7/16; in der
Zeitschrift BauR — Baurecht 2018, 766-774 (Heft 5).
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3 Ortliche Verhéaltnisse

Der zu untersuchende Bebauungsplan Nr. 116 befindet sich ndrdlich des Zentrums
der Stadt Zwickau im Ortsteil Mosel (Landkreis Zwickau, Sachsen) Ostlich der Bun-
desstral3e 175 (Zwickauer Straf3e). Die ortlichen Verhéltnisse konnen den Lagepla-
nen in Anhang A entnommen werden.

Der Geltungsbereich wird im Wesentlichen wie folgt begrenzt:

im Norden durch verkehrliche Infrastruktur und landwirtschaftliche Nutzflachen,

- im Osten durch eine Bahntrasse sowie daran angrenzend das Gelande von
Volkswagen Sachsen Fahrzeugwerk Zwickau,

- im Sdden durch die Bundesstral3e 93 und daran anschlieRend die Ortslage
Mosel,

- im Westen durch die BundesstralRe 175 und daran anschliel3ende landwirt-
schaftliche Nutzflachen.

Die dem Bebauungsplan Nr. 116 nachstgelegenen schutzwirdigen Nutzungen befin-
den sich in der sudlich gelegenen Ortslage Mosel siidlich der Bundesstraf3e 93. In
Ostlicher Richtung liegen die nachstgelegenen schutzwirdigen Nutzungen in der
Ortslage Schlunzig. Der minimale Abstand zum Geltungsbereich des Bebauungs-
plans Nr. 116 betragt ca. 1 km.

Nordlich des zu untersuchenden Plangebietes weisen die nachsten Ortslagen der
Gemeinde Dennheritz einen Abstand von mindestens 1,5 km auf.

Das Untersuchungsgebiet ist mit Hohen zwischen 240 m und 320 m iber NHN? als
higelig anzusehen.

1 Normalhdhennull (NHN)

M144133/03 Versionl HTL/HTL
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4
4.1

4.2
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Anforderungen an den Schallschutz
Allgemeines

Die Ermittlung der Gerduschimmissionen auf das Plangebiet erfolgt mit der fur die
stadtebaulichen Planungen relevanten DIN 18005 [1].

Hinsichtlich gewerblicher Nutzungen ist die TA Larm [4] als Beurteilungsgrundlage in
Verbindung mit der DIN 18005 [1] heranzuziehen.

DIN 18005 — Stadtebauliche Planung

Hinweise zur Bertcksichtigung des Schallschutzes im Stadtebau gibt die Norm

DIN 18005 [1]. Sie enthalt im Beiblatt 1 [2] schalltechnische Orientierungswerte fir
die stadtebauliche Planung, deren Einhaltung oder Unterschreitung winschenswert
ist, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundene Erwartung auf
angemessenen Schutz vor Larmbelastungen zu erflllen.

Tabelle 2. Schalltechnische Orientierungswerte in dB(A) nach DIN 18005, Beiblatt 1
(Fettdruck: fur das Vorhaben relevante Gebietseinstufung).

Orientierungswerte in dB(A)

tags nachts
Gebietseinstufung Verkehrslarm, Industrie-,
Industrie-, Verkehrslarm Gewerbe-
Gewerbe- und und Freizeit-
Freizeitlarm larm
Reine Wohngebiete (WR),
Wochenendhaus- und Feriengebiete 50 40 35
Allgemeine Wohngebiete (WA),
Kleinsiedlungsgebiete (WS) 55 45 40
Mischgebiete (M),
Dorfgebiete (MD) 60 50 45
Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete 65 55 50

(GE)

Fur die Beurteilung ist in der Regel tags der Zeitraum von 06:00 bis 22:00 Uhr und
nachts von 22:00 bis 06:00 Uhr zugrunde zu legen.

AulBerdem werden im Beiblatt 1 der DIN 18005 folgende Hinweise gegeben:

- Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der stadtebaulichen Planung erfor-
derlichen Abwagung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben
anderen Belangen zu verstehen. Die Abwagung kann in bestimmten Fallen bei
Uberwiegen anderer Belange — insbesondere in bebauten Gebieten — zu einer
entsprechenden Zuriickstellung des Schallschutzes fuhren.

- Die Beurteilungspegel der Gerausche verschiedener Arten von Schallquellen
(Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeit) sollen jeweils fur sich allein mit den
Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden.
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In Abschnitt 5.2.3 der DIN 18005 [1] finden sich Hinweise zur Hohe von Emissions-
kontingenten von Industrie- und Gewerbegebietsflachen ohne Emissionsbeschran-
kung. Fur schalltechnisch unbeschrankte Gewerbegebiete ist dementsprechend tags
und nachts ein flachenbezogener Schallleistungspegel von 60 dB anzusetzen.

Gewerbelarm — Beurteilung nach TA Larm

Zur Beurteilung von gewerblichen Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzge-
setz (BImSchG [3] ist die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA L&rm
[4]) heranzuziehen. Sie enthalt folgende Immissionsrichtwerte in Abhangigkeit von
der Gebietseinstufung:

Tabelle 3. Immissionsrichtwerte in dB(A) nach TA Larm [4] in Abh&ngigkeit von der Gebiets-
einstufung.

Gebietseinstufung Immissionsrichtwerte
in dB(A)

tags nachts
(06:00 bis 22:00 Uhr) (22:00 bis 06:00 Uhr)

Kurgebiete, Krankenhauser,

Pflegeanstalten 45 35
Reine Wohngebiete (WR) 50 35
Allgemeine Wohngebiete (WA), 55 40
Kleinsiedlungsgebiete (WS)

I(\ﬂ/l:/c'\;lD/I:/leé)n und Dorfgebiete 60 45
Urbane Gebiete (MU) 63 45
Gewerbegebiete (GE) 65 50
Industriegebiete (Gl) 70 70

Einzelne, kurzzeitige Pegelspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte tags um nicht
mehr als 30 dB, nachts um nicht mehr als 20 dB tberschreiten.

Maf3gebend fur die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem hdchsten
Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beitragt.

Fur folgende Zeiten ist ein Ruhezeitenzuschlag in Héhe von 6 dB anzusetzen:

an Werktagen: 06:00 bis 07:00 Uhr,
20:00 bis 22:00 Uhr,
an Sonn- und Feiertagen 06:00 bis 09:00 Uhr,

13:00 bis 15:00 Uhr,
20:00 bis 22:00 Uhr.

Fur Immissionsorte in MI/MD/MK/MU-Gebieten sowie Gewerbe- und Industriegebie-
ten ist dieser Zuschlag nicht zu bertcksichtigen.
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Der maRRgebliche Immissionsort liegt gemal A 1.3 a) der TA Larm [4] bei bebauten
Flachen 0,5 m auRRerhalb vor der Mitte des gedffneten Fensters des vom Gerausch
am starksten betroffenen schutzbedurftigen Raumes nach DIN 4109 (,Schallschutz
im Hochbau [12]). Bei mit der zu beurteilenden Anlage baulich verbundenen schutz-
bedirftigen Raumen, bei Kérperschalliibertragung sowie bei der Einwirkung tieffre-
guenter Gerausche liegt der mafR3gebliche Immissionsort nach A 1.3 c¢) der TA Larm
[4] in dem am starksten betroffenen schutzbeduirftigen Raum.

Nach Nr. 6.2 TA Larm [4] durfen bei Immissionsorten innerhalb von Gebauden inner-
halb der am starksten betroffenen schutzwirdigen Raume die Immissionsrichtwerte

von 35 dB(A) tags (06:00 bis 22:00 Uhr) bzw. 25 dB(A) nachts (22:00 bis 06:00 Uhr)

nicht Gberschritten werden. Einzelne kurzzeitige Geréduschspitzen dirfen die Immis-

sionsrichtwerte tags und nachts um nicht mehr als 10 dB Uberschreiten.

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die Summe aller auf einen Immissionsort
einwirkenden Gerauschimmissionen gewerblicher Schallquellen. Gerduschimmissio-
nen anderer Arten von Schallquellen (z. B. Verkehrsgerausche, Sport- und Freizeit-
gerausche) sind nicht nach TA Larm zu beurteilen.

Schwelle der Gesundheitsgeféahrdung

Daruber hinaus seien auch die Schwellen zur Gesundheitsgefahrdung in der Larm-
vorsorge benannt, fur die keine festen Grenzen vorhanden sind, die in der Recht-
sprechung aber regelmafig mit

> 70 dB(A),
> 60 dB(A)

fur Dauerschallpegel angesetzt werden.

L, tags

- Lr, nachts
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Gerauschkontingentierung nach DIN 45691
Allgemeines

Auf stadtebaulicher Ebene ist fiir die im Plangebiet geplanten gewerblich genutzten
Flachen eine Gerauschkontingentierung nach DIN 45691 "Gerauschkontingentie-
rung" [10] durchzufiihren.

Mithilfe einer Gerduschkontingentierung kann auf der Ebene der Bauleitplanung si-
chergestellt werden, dass an allen mal3geblichen Immissionsorten in der Nachbar-
schaft des Vorhabens unter Beriicksichtigung der Summenwirkung bereits bestehen-
der und kunftig geplanter gewerblich/industriell bedingter Gerauschentwicklungen
eine Einhaltung der jeweils geltenden Immissionsrichtwerte der TA Larm [4] gewahr-
leistet ist. Die Gerauschkontingentierung regelt die Verteilung zulassiger Gerausch-
emissionen innerhalb eines Gebietes.

Somit werden auf der Ebene der Bauleitplanung Vorkehrungen getroffen, um die
Nachbarschaft von gewerblich/industriell genutzten Flachen vor schadlichen Umwelt-
einwirkungen durch Gewerbelarmimmissionen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes [1] zu schitzen. Gemal dem Verfahren der Gerduschkontingentie-
rung nach DIN 45691 [10] findet diese lediglich Anwendung fur Immissionsorte
auBRerhalb der jeweiligen Teilflachen, fir die Gerauschkontingente bestimmt werden.
Fur schitzenswerte Nutzungen innerhalb der kontingentierten Bereiche (beispiels-
weise bei Zulassigkeit von Wohnungen des Betriebspersonals innerhalb der kontin-
gentierten Gewerbegebiete) sind zur Sicherstellung des Schutzes vor schadlichen
Umwelteinwirkungen grundsatzlich die Regelungen der TA Larm [4] anzuwenden.

Anwendung im Nachweisverfahren

Im Rahmen der Einzelgenehmigungsverfahren von Vorhaben im Geltungsbereich
des Bebauungsplans kann die zustandige Behdrde einen qualifizierten Nachweis zur
Einhaltung der im Bebauungsplan festgesetzten Gerauschkontingente fordern.

Dabei ist zu beachten, dass die tatsachlich installierten Schallleistungen, insbesonde-
re bei groRen Abstanden zu den maf3geblichen Immissionsorten, deutlich héher sein
koénnen als die im Bebauungsplan festgesetzten Emissionskontingente. Der Grund
hierfar liegt in der unterschiedlich definierten Ausbreitungsberechnung. Wahrend zur
Gerauschkontingentierung aufgrund der angewandten Norm DIN 45691 [10] lediglich
die Pegelminderung durch das Abstandsmal in Ansatz kommt, erfolgt der Nachweis
der Einhaltung der zulassigen Gerauschkontingente nach den Kriterien der TA Larm
[4], welche eine Berticksichtigung der realen Ausbreitungsbedingungen (Boden- und
Meteorologiedampfung, Gelande, Abschirmung, Hindernisse etc.) nach DIN ISO
9613-2 [5]) vorsieht.
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Diesbezuglich sind die dem Vorhaben zustehenden Immissionskontingente zu ermit-
teln. Sie berechnen sich nach dem Verfahren der Ausbreitungsberechnung der

DIN 45691 [10] aus der je m2 der Anlage zurechenbaren Emissionsbezugsflache S
und den darauf festgelegten Emissionskontingenten Lex ;2 unter Berticksichtigung ge-
gebenenfalls festgelegter Zusatzkontingente Lex zusx fUr definierte Richtungssekto-
ren k.

Durchfihrung der Gerduschkontingentierung

Die Durchfiihrung der Gerauschkontingentierung nach der DIN 45691 [10] erfolgt ent-
sprechend dem folgenden Muster:

- Auswahl der maf3geblichen Immissionsorte j.
- Festlegung der zulassigen Gesamt-Immissionswerte Lgj;.
- Ermittlung der gewerblichen Gerauschvorbelastung Lyor,..

- Festlegung der Planwerte Lpi; unter Berticksichtigung der Gerauschvorbelas-
tung an den maf3geblichen Immissionsorten j.

- Festlegung von Teilflachen TF zur schalltechnischen Gliederung des Gebietes.

Festlegung der Emissionskontingente Lex,; gegebenenfalls unter Berlicksichtigung
von Zusatzkontingenten Lek zusk fUr einzelne Richtungssektoren k.

Die nach den Vorschriften der TA Larm [4] ermittelten Beurteilungspegel durch die
tatsachlich installierten Schallleistungen des Vorhabens dirfen unter Beriicksichti-
gung der Schallausbreitungsverhaltnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung nicht ho-
her sein als die zur Tag- und Nachtzeit verfligbaren Immissionskontingente. Gege-
benenfalls ist dies durch geeignete Mal3nahmen sicherzustellen.

2

In der DIN 45691 [10] erfolgen alle Pegelangaben in dB. Die Pegelangaben beziehen sich
nach Abschnitt 3 der DIN 45691 jeweils auf den A-bewerteten Pegel. Das Flachenkontin-
gent Lek bezieht sich geman DIN 45691 auf 1 m2. In der DIN 45691 erfolgt auch hierfir eine
Pegelangabe in dB. Abweichend von den Bezeichnungen der DIN 45691 erfolgt in der vor-
liegenden Untersuchung, im Sinne einer klaren Bezeichnungsweise bei A-bewerteten Pe-
geln, stets die Angabe in dB(A). Fir das Flachenkontingent Lex erfolgt die Angabe in diesem
Sinne ebenfalls in der Einheit dB(A)/m=.
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6 Planungsrechtliche Situation und Einstufung der Schutzwurdigkeit

Nach Auskunft der Stadt Zwickau [23] ist im Umgriff des zu untersuchenden Bebau-
ungsplans Nr. 116 von folgender Einstufung auszugehen.

Der gesamte Ortsteil Schlunzig wird als Mischgebiet nach § 6 BauNVO eingestuft.
Auch der gesamte Bereich nordlich der Schlunziger Stral3e und 6stlich des Bahnglei-
ses wird nach der Art der tatsachlichen baulichen Nutzung als Mischgebiet nach § 6
BauNVO eingestuft.

Die Bebauung 6stlich des Bahngleises und studlich der Schlunziger StralRe im Be-
reich Alter Teichweg 2 — 12 mit dem rechtskréftigen B-Plan 090 [29] ist Allgemeines
Wohngebiet. Das Rittergut Mosel (Alter Teichweg 3) mit seiner Pension z&ahlt als
Mischgebiet.

Entsprechend der tatséchlichen baulichen Nutzung befinden sich die Wohngebéude
nordlich des Norma-Marktes an der Glauchauer Stral3e 26A in einem Mischgebiet
(MI) und die Wohnbebauung stdlich des Einkaufsmarktes in einem Allgemeinen
Wohngebiet (WA). An der Glauchauer Stral3e 28 — 34 befinden sich vor den Wohnge-
bauden gewerbliche Anlagen. Das Gebaude der ehemaligen Krankenkasse an der
Glauchauer Strafl3e 25 weist Leerstand auf. Der ehemalige SB-Markt Glauchauer
Stral3e 21 wird derzeit gewerblich genutzt und zahlt als Mischgebiet. Die Hofanlage
am Postweg 8 gilt derzeit als Mischgebiet. Der Postweg 1 — 5 ist entsprechend einem
Allgemeinen Wohngebiet (WA) einzustufen.

Der Bereich westlich des B-Planes 301 ist Dorfgebiet (MD), dies betrifft die Wohn-
hauser Dankritzer Strafl3e 50 und 52 sowie Bachweg 48a, 48, 51, 52, 49, 50 und 53.

Ansonsten wird der Ortsteil Mosel seitens des Stadtplanungsamtes als Allgemeines
Wohngebiet (WA) nach § 4 der BauNVO eingestuft.
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7 Immissionsorte, Gesamtimmissionsrichtwerte und Beurteilungs-

zeitraume

Auf Basis der Ortshesichtigung [17] und der Auskunft der Stadt Zwickau [18], [23]
werden die dem zu untersuchenden Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 116
nachstgelegenen schutzwirdigen Nutzungen in der Nachbarschaft als Immissions-
orte herangezogen. Die Einstufung der Schutzwuirdigkeit erfolgt bei Vorliegen auf der
Basis rechtskraftiger Bebauungsplane sowie der durch die Stadt Zwickau ermittelten
Gebietscharakteristik [23] (vgl. Kapitel 6).

Die dem zu untersuchenden Bebauungsplan Nr. 116 nachstgelegene schutzwirdige
Nutzung liegt stdlich in Form mehrgeschossiger Wohngebaude 6stlich der
Glauchauer Straf3e ca. 120 m entfernt von geplanten Kontingentflachen. Ein rechts-
kraftiger Bebauungsplan liegt fur den Bereich mit Wohngebauden entlang der
Glauchauer Straf3e nicht vor.

Weitere schutzwirdige Nutzungen stellen die weiter dstlich entlang des Sportplatz-
weges sowie der Karl-Kippenhahn-Stral3e gelegenen Wohngebaude dar. Der mini-
male Abstand zum Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 116 betragt mindestens
220 m.

Die genannten Bereiche sind nach Auskunft der Stadt Zwickau [23] hinsichtlich der
Schutzwiirdigkeit entsprechend einem Dorf-/Mischgebiet zu beurteilen.

Nach vorliegender Auskunft [23] kdnnen der Bereich ,Am Postweg* sowie der Be-
reich unmittelbar sudlich des Nahversorgers an der Glauchauer Stral3e (hier:
Glauchauer Straf3e 26) als Wohngebiet (WA) angesehen werden.

AuRBerhalb der Ortslage Mosel ist die dstlich des VW-Werkes gelegene Ortslage
Schlunzig in die Betrachtungen mit der Schutzwirdigkeit eines Dorf-/Mischgebietes
einzubeziehen. Rechtskraftige Bebauungsplane liegen fur die immissionsrelevante
westliche Ortslage nicht vor. Der minimale Abstand des nachstgelegenen Wohn-
hauses Schlunziger Hauptstral3e 19 zum Plangebiet betragt mehr als 1 km.

Nordlich des zu untersuchenden Bebauungsplanes Nr. 116 wird das im Auf3enbe-
reich gelegene Gewerbe mit Wohnnutzung an der Zwickauer Str. 78 in Dennheritz als
Immissionsort herangezogen. Die Schutzwirdigkeit entspricht nach Auskunft der Ge-
meinde [39] der eines Mischgebietes. Der Abstand zur Grenze des Geltungsbereichs
betragt ca. 940 m.

Das dem Plangebiet nachstgelegene planungsrechtlich ausgewiesene Wohngebiet in
der Gemeinde Dennheritz befindet sich ca. 1,4 km entfernt Ostlich des Schlunziger
Weges in der Ortslage Oberschindmaas. Hier weist der rechtskraftige Bebauungs-
plan ,Schlunziger Weg" [40] ein Allgemeines Wohngebiet (WA) aus.

Zusatzlich wird fur die nordwestlich gelegene Ortslage Kalthausen der Immissionsort
Lauenhainer Straf3e 43b in die Betrachtungen einbezogen. Die Schutzwirdigkeit ent-
spricht der eines Dorf-/Mischgebietes.
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In der nachfolgenden Tabelle 4 sind die betrachteten Immissionsorte mit der Gebiets-
einstufung, den heranzuziehenden Immissionsrichtwerten der TA Larm [4] sowie im
Rahmen der stadtebaulichen Planung heranzuziehenden Orientierungswerten der
DIN 18005 [1] zusammengestellt.

Die Lage der Immissionsorte ist zusatzlich im Ubersichtslageplan in Anhang A,
Seite 2, dargestellt.

Tabelle 4. Mal3gebliche Immissionsorte, Gebietseinstufung, Immissionsrichtwerte gemaf
TA Larm [4] sowie den Orientierungswerten der DIN 18005 [2] im Tag- und Nachtzeitraum.

Immissionsort Immissionsricht- Orientierungswert
werte geman
gemal TA Larm DIN 18005
in dB(A) in dB(A)
10 Lage/Nutzung Schutz- Tag/Nacht Tag/Nacht
wirdigkeit

101 Sportplatzweg 1, Mosel / Mischgebiet 60/45 60/45
Wohnen

102 Karl-Kippenhahn-StraRe 2, Mischgebiet 60/45 60/45
Mosel / Wohnen

103 Am Feuerwehrhaus 8, Mischgebiet 60/45 60/45
Schlunzig / Wohnen

10 4 Schlunziger HauptstralRe Mischgebiet 60/45 60/45
19, Schlunzig / Wohnen

105 Glauchauer Stral3e 32, Mischgebiet 60/45 60/45
Mosel / Wohnen

106 Karl-Kippenhahn-Stral3e 47, Mischgebiet 60/60 60/60
Mosel / Kindertagesstatte 3

107 Glauchauer Straf3e 26, Allgemeines 55/40 55/40
Mosel / Wohnen Wohngebiet

108 Am Postweg 4/5, Mosel / Allgemeines 55/40 55/40
Wohnen Wohngebiet

109 Lauenhainer Str. 43b, Mischgebiet 60/45 60/45
Dennheritz / Wohnen

10 10  Schlunziger Weg 14, Allg. Wohn- 55/40 55/40
Oberschindmaas / Wohnen  gebiet [40]

1011 Zwickauer Str. 78, Mischgebiet 60/45 60/45

Oberschindmaas / Wohnen

3 Nach Auskunft der Stadt Zwickau besteht fir die Kindertagesstatte kein verscharfter
Schutzanspruch im Nachtzeitraum [23].
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8 Beschreibung des Vorhabens

Die nachfolgende Kurzbeschreibung des zu untersuchenden Vorhabens erfolgt unter
schalltechnischen Gesichtspunkten auf Basis der Gibermittelten Planungsunterla-
gen [15], der Rucksprache mit dem Planungsbiiro [45] sowie der mal3geblichen Vor-
gaben der DIN 18005 [1]. Hinsichtlich einer ausfuhrlichen Beschreibung der Planun-
gen wird auf die Ausfihrungen des Vorhabentréagers bzw. des Planungsbiiros im
Rahmen des Bauleitplanverfahrens verwiesen.

Die nachfolgend in den Betrachtungen bericksichtigten Flachen sind im Lageplan
des Anhangs A, Seite 3, dargestellt.

Der Anlass der Planungen ergibt sich aus der Absicht, das in der unmittelbaren
Nachbarschaft zum Plangebiet gelegene VW-Werk zu erweitern. Hierfur soll die er-
forderliche Bauleitplanung vorausschauend anpasst werden.

Es wird nach Informationen des Auftraggebers angestrebt, innerhalb des Geltungs-
bereiches des Bebauungsplans Nr. 116 weitere Hallen sowie im nérdlichen Bereich
Logistik- und Parkplatzflachen zu entwickeln.

Um dies planungsrechtlich abzusichern, ist die Ausweisung von Gewerbegebiets-
flachen (GE) sowie verschiedenen Verkehrsflachen vorgesehen.
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Schalltechnische Vorbelastung
Emissionskontingentierung im Bestand

Das im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 116 zu untersuchende

Plangebiet wird gegenwartig durch den rechtskréaftigen Bebauungsplan Nr. 1 bzw.

305 [24] bis [28] erfasst. Hier wird der zu Gberplanende Bereich im Westen als Ge-
werbegebiete GEel und GEe2 sowie im Osten als Industriegebiet Glel ausgewie-
sen. Entsprechend den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan sind bisher

folgende flachenhafte Schallpegel zugrunde zu legen:

Tabelle 5. Zusammenstellung der gemaR [24] zuldssigen LArmemissionen fur den Tag- und
Nachtzeitraum (T/N).

Flache Zulassige Emission

Tag Nacht
GEel 58 dB(A)/m? (£ 103,5 dB(A)) 43 dB(A)/mz (2 88,5 dB(A))
GEe2 54 dB(A)/mz2 (£ 102,0 dB(A)) 39 dB(A)/mz (& 87,0 dB(A))
Glel 115 dB(A) (2 60 dB(A)/m?) 100 dB(A) (2 45 dB(A)/m?)

Die Berechnung der Gerauschimmissionen erfolgte damalig gemaR [21] nach der
VDI 2714 [7]. Hierbei wird die gesamte Ortslage Mosel entsprechend einem Dorf-/
Mischgebiet zugrunde gelegt.

Vorliegend erfolgt die Beriicksichtigung der genannten Emissionskontingente rein
informativ.

Beriicksichtigung vorhandener Betriebe und konkretisierter Vorhaben

Fur das sich unmittelbar dstlich an das Plangebiet anschlieRende VW-Werk liegt eine
aktuelle Schalluntersuchung [42] vor, deren Ergebnisse in die Betrachtungen einge-
stellt werden.

Sudlich des Bebauungsplanes Nr. 116 befinden sich entlang der Glauchauer Straf3e
einzelne Gewerbe (u. a. Kfz-Gewerbe, Getranke- und Lebensmittelmarkt). Fir den
Standort der Verbrauchermarkte liegt eine aktuelle Schalluntersuchung [20] vor,
welche Bestandteil der Genehmigung ist [19].

Aktuell sollen zudem zwei Windenergieanlagen nordwestlich der Ortslage Mosel
errichtet werden. Entsprechend der vorliegenden Schallprognose [22] ist von fol-
genden Anlagen auszugehen:
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Tabelle 6. Geplante Windenergieanlagen gemaf [22].

MULLE

R-BBM

Nr. Anlagentyp Lage Nabenhéhe Schallleistung Lwa
UTM/ETRS89- Uber Gelande  Tag in dB(A) Nacht in dB(A)
System inm
1  Vestas V150 33321975 5629844 169 104,9* 101,0*
2  Vestas V150 33322167 5630231 169 104,9* 101,0*

* Durch den Hersteller werden in Abhéngigkeit vom Betriebsmodus der WEA unterschiedliche Lwa ausgewiesen. Die hier
aufgeflihrten Lwa entsprechen den Modi S0/S03 tags/nachts, entsprechend der in Aussicht stehenden Betriebsgeneh-

migung fur die Windkraftanlagen.[44].

Die nachfolgende Tabelle fasst die entsprechend den vorliegenden Informationen zu
erwartenden Beurteilungspegel dieser Vorbelastungsemittenten fur die relevanten
Immissionsorte in der Nachbarschaft des Bebauungsplanes Nr. 116 zusammen [44].

Die Lage der hier betrachteten Vorbelastungsemittenten ist im Lagenplan in Anhang
A, Seite 4, dargestellt.

Tabelle 7. Zusammenstellung der Vorbelastung an den Immissionsorten mit Angabe der
Orientierungswerte (OW) der DIN 18005 [2] bzw. der Immissionsrichtwerte der TA Larm [4] im
Tag- und Nachtzeitraum.

Immissionsort IRW / OW Vorbelastung [22]
in dB(A) in dB(A)
10 Lage vSv(l:Jr:(ljJTSken Tag/Nacht Tag/Nacht
WEA Gesamt
101 Sportplatzweg 1 Mischgebiet 60/45 35,7/33,9 60,4/45,7
102 Karl-Kippenhahn-StraRe  Mischgebiet 60/45 35,5/33,7 60,4/45,7
2

103 Am Feuerwehrhaus 8 Mischgebiet 60/45 34/344 60,4/45,7

10 4 Schlunziger Hauptstr. 19  Mischgebiet 60/45 33,1/31,1 60,4/45,6

105 Glauchauer StralRe 32 Mischgebiet 60/45 39,5/37,7 59,6/45,3

106 Karl-Kippenhahn-Str. 47  Mischgebiet 60/60° 35,4/33,64 60,4/45,3

107 Glauchauer StralRe 26 Allgemeines 55/40 37,3/33,6 55,6/40,6
Wohngebiet

108 Am Postweg 4/5 Allgemeines 55/40 36,7/33,0 51,3/38,0
Wohngebiet

109 Lauenhainer Str. 43b Mischgebiet 60/45 33,6/31,8 33,6/31,8

10 10  Schlunziger Weg 14 Allg. Wohng. 55/40 Ohne -
[40] Relevanz

011  Zwickauer Str. 78 Mischgebiet 60/45 Ohne -

Relevanz

4 Ableitung aus der Schallprognose, da dieser Immissionsort nicht betrachtet wurde.

5 Nach Auskunft der Stadt Zwickau besteht fir die Kindertagesstatte kein verscharfter
Schutzanspruch im Nachtzeitraum [23].
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Aus der Zusammenstellung ist ersichtlich, dass im Tagzeitraum aufgrund bereits rea-
lisierter Gewerbe (insbesondere VW-Werk und Norma-Markt) in der nérdlichen Orts-
lage Mosel die Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. die Immissionsrichtwerte der
TA Larm fir Dorf-/Mischgebiete von 60 dB(A) regelmafig ausgeschopft bzw. gering-
flgig unterschritten werden.

Im Nachtzeitraum werden unter der Berticksichtigung der Windenergieanlagen die
Ortslage Schlunzig sowie der nordéstliche Bereich der Ortslage Mosel zuséatzlich be-
aufschlagt und damit die Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. die Immissionsricht
werte der TA Larm fir Dorf-/Mischgebiete von 45 dB(A) zum Teil um maximal 1 dB
Uberschritten. Hier verbleibt kaum ein relevantes Schallpotenzial fir den Bebauungs-
plan Nr. 116.

Die Ortslage Mosel ist aufgrund der Zuweisung einer Schutzwuirdigkeit entsprechend
einem Wohngebiet [23] stidlich des Verbrauchermarktes (ab der Glauchauer Stral3e
26) weitergehend zu betrachten. Am maf3geblichen Immissionsort (Glauchauer Stra-
Re 26) wird im Tagzeitraum der Orientierungswert der DIN 18005 bzw. der Immis-
sionsrichtwert der TA Larm von 55 dB(A) bereits durch den Verbrauchermarkt ausge-
schopft. Eine Beriicksichtigung der Gerauschimmissionen des VW-Werkes bzw.
plangebender Gerausche erfolgte seinerzeit nicht.

Auch im Nachtzeitraum ist aufgrund der Gerauschbeitrage des VW-Werkes sowie der
Windenergieanlagen mit einer Uberschreitung des im Allgemeinen Wohngebiet he-
ranzuziehenden Immissionsrichtwertes von 40 dB(A) zu rechnen.

Somit verbleibt fur das in der Ortslage Mosel zu betrachtende Wohngebiet aufgrund
der starken Vorbelastung kaum ein relevantes Gerauschemissionspotenzial fir den
Bebauungsplan Nr. 116.
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10 Ableitung des Planwertes

Zur Ermittlung eines hinreichenden Emissionskontingentes gemaf3 DIN 45691 [10] ist
die Festlegung der Planwerte Lp;; unter Berticksichtigung der Geréuschvorbelastung
an den maf3geblichen Immissionsorten erforderlich.

Hinsichtlich der Ableitung eines zulédssigen Planwertes zur Ermittlung des Emissions-
kontingentes fir das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 116 ist fir die Immissions-
orte in den Ortslagen Mosel und Schlunzig davon auszugehen, dass die Gerausche
im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 116 nicht relevant zur Gesamtbe-
lastung beitragen durfen, um sicherzustellen, dass die Immissionsrichtwerte/Orientie-
rungswerte nicht unzulassig erhéht werden [16].

Grundsatzlich beinhaltet die Einhaltung einer Irrelevanz in Anlehnung an die TA
Larm [4], dass die maximal zulassigen Immissionsanteile von diesen Flachen den an
der schutzwurdigen Nachbarschaft zulassigen Immissionsrichtwert um mindestens

6 dB (Nr. 3.2.1 der TA Larm [4]) unterschreiten. Da dieses Kriterium nicht beliebig an-
gewendet werden kann, ohne eine weitergehende Uberschreitung der zulassigen
Immissionsrichtwerte zur Folge zu haben, wird nachfolgend die Gesamtbelastung,
bestehend aus der Vorbelastung und den Gerauschbeitragen des Bebauungsplans,
dokumentiert.
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Tabelle 8. Zusammenstellung der Vorbelastung an den Immissionsorten mit Angabe der
Orientierungswerte (OW) der DIN 18005 [2] bzw. der Immissionsrichtwerte der TA Larm [4] im
Tag- und Nachtzeitraum.

Immissionsort IRW / OW Vorbelas- Planwert Gesamt
in dB(A) tung [22] BP 116 ¢ in dB(A)
in dB(A) in dB(A)
10 Lage Schutz- Tag/Nacht Tag/Nacht Tag/Nacht Tag/Nacht
wirdigkeit

101 Sportplatz- Mischgebiet 60/45 60/45 54/39 61/46
weg 1

102 Karl-Kippen-  Mischgebiet 60/45 60/45 54/39 61/46
hahn-Str. 2

103 Am Feuer- Mischgebiet 60/45 60/45 54/39 61/46
wehrhaus 8

104 Schlunziger Mischgebiet 60/45 60/45 54/39 61/46
Hauptstr. 19

05 Glauchauer Mischgebiet 60/45 60/45 54/39 61/46
Stral3e 32

106 Karl-Kippen-  Mischgebiet 60/607 60/45 54/54 61/55
hahn-Str. 47

107 Glauchauer Allgemeines 55/40 55,6/40,6 48,0/33,2 56/41
StralRe 26 Wohngebiet

108 Am Postweg  Allgemeines 55/40 51/38 49/34 53/40
4/5 Wohngebiet

109 Lauenhainer  Mischgebiet 60/45 35/35 54/39 54/41
Str. 43b

IO 10 Schlunziger  Allg. Wohng. 55/40 - 49/34 49/34
Weg 14 [40]

I011 Zwickauer Mischgebiet 60/45 - 54/39 54/39
Str. 78

Immissionsanteil der Kontingente wurde so gewahlt, dass in der Gesamtbelastung der
zulassige Orientierungs-/Immissionsrichtwert nicht mehr als 1dB Uberschritten wird.

Nach Auskunft der Stadt Zwickau besteht fiir die Kindertagesstatte kein verscharfter
Schutzanspruch im Nachtzeitraum [23].
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11 Ermittlung der Gerauschemissionen — Kontingentierung

11.1 Ermittlung der Emissionskontingente Lex

Auf der Grundlage der Planungsunterlagen [15] sind vier eingeschrankte Gewerbege-
biete und ein uneingeschréanktes Gewerbegebiet mit einer Gesamtflache von ca.

22,5 ha geplant. Die nachfolgend in den Betrachtungen berticksichtigten Flachen
sind im Lageplan des Anhangs A, Seite 3, dargestellt.

Uber Iterationsrechnungen werden fiir die zu kontingentierenden GE-Flachen auf der
Grundlage der DIN 45691 [10] die maximal zulassigen Emissionskontingente Lex tags
und nachts ermittelt. Hierbei ist zum einen zu gewéhrleisten, dass die geplante ge-
werbliche Nutzung innerhalb des Plangebietes aus schalltechnischer Sicht grund-
satzlich maoglich ist und nicht das zulassige Emissionskontingent eine gebietstypische
Nutzung verhindert. Zum anderen sind die immissionsschutzrechtlichen Anforderun-
gen an schutzbedirftige Nutzungen in der Nachbarschaft des Plangebietes einzu-
halten.

Aufgrund der Vorbelastung und der Ortslage Mosel im Stiden bestehen in ndrdlicher
Richtung groRRere Lek als in sudlicher Richtung, da die hier zu bertcksichtigenden Im-
missionsorte deutlich geringere Abstande zum geplanten Gewerbegebiet ausweisen.
Weiter wird das uneingeschrankte Gewerbegebiet im nérdlichen Bereich der Plan-
flache mit direktem Anschluss an die geplante AnschlussstrafRe geplant. Daher wer-
den im vorliegenden Fall die Emissionskontingente Lex mit Zusatzkontingenten

Lex, zus fUr einzelne Richtungssektoren so festgelegt, dass an den Immissionsorten
die Zusatzbelastung die Gesamtbelastung nicht relevant erhéht.

Durch die richtungsabhangigen Zusatzkontingente kénnen die Lex so erhoht werden,
dass eine gebietstypische Nutzung ermdéglicht wird. Durch eine geeignete Zuordnung
der maflgebenden Schallquellen zu hochbaulichen Hindernissen auf den Teilflachen
kann die erforderliche Schallabstrahlung in bestimmte Richtungen realisiert werden.

Fur den Bebauungsplan Nr. 116 ergeben sich die in Tabelle 9 zusammengefassten
Emissionskontingente Lex und Zusatzkontingente Lek, zus in den einzelnen Sektoren.
Die Lage der Flachen und der Richtungssektoren ist in Anhang A, Seiten 3 und 5,
dargestellt.

Tabelle 9. Zusammenstellung der Emissionskontingente (Lex) und der Zusatzkontingente
(Lek, zus) fUr den Tag- und Nachtzeitraum (T/N).

Flache Emissionskontingent Zusatzkontingent
Lek in dB(A) Lek, zus iN dB(A)
Sektor A Sektor B Sektor C
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
GEel 60 45 +10 +11 - - +10 +15
GEe2 60 50 +10 +10 - - +10 +10
GEe3 65 50 +5 +10 - - +7,5 +10
GEe4 65 50 +5 +5 - - +7,5 +10
GE 5 60 60 +10 0 - - +12,5 +0
St-Flache 60 50 +10 +10 - +10 +10
M144133/03 Versionl HTL/HTL
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Um eindeutige und Uberschaubare Festsetzungen im Bebauungsplan treffen zu kon-
nen, werden die Richtungssektoren Uber einen Punkt innerhalb des Plangebietes und
eine Winkelangabe (0° = Nordrichtung) definiert. Die Nummerierung der Sektoren A
bis C erfolgt aufsteigend entgegen dem Uhrzeigersinn.

Bezugspunkt: UTM (ETRS89); Rechtswert = 33322333;
Hochwert =5629213

Sektor A: 334° - 60° Dennheritz (10 10 bis 11)
Sektor B: 60° — 280° Ortslagen Schlunzig und Mosel (10 1 bis 8)
Sektor C: 280° — 334° Lauenheiner StrafRe (10 9)

Die Emissionskontingente Lex der Plangebietsflachen liegen ohne Zusatzkontingent
im Tagzeitraum bei 65 dB(A) bzw. 60 dB(A). Dies entspricht mindestens der Gebiets-
typik eines uneingeschrankten Gewerbegebietes.

Unter Berlcksichtigung eines Zusatzkontingentes in den Sektoren A und C erhdht
sich das Emissionskontingent tags auf 70 dB(A) bzw. 72,5 dB(A). Das in ndrdlicher
Richtung zur Verfigung stehende Kontingent entspricht damit tags dem eines In-
dustriegebietes.

Fur den Nachtzeitraum betragen die Emissionskontingente Lex ohne Zusatzkontin-
gent 45 dB(A) bzw. 50 dB(A) fur die eingeschrankten Gewerbeteilflachen GEel —
GEe4 und die Stellplatzflache. Insbesondere auf der sudlichen Teilgebietsflache
GEel ist bei einem Emissionskontingent von 45 dB(A) ohne Zusatzkontingente mit
einer Einschrankung einer gewerblichen Nutzung zu rechnen. Die tGbrigen Emissions-
kontingente entsprechen mit mindestens 50 dB(A) denen eines weitgehend uneinge-
schrankten Gewerbegebietes. Unter Berlcksichtigung eines Zusatzkontingentes in
den Sektoren A und C erhoht sich das Emissionskontingent nachts in nordlicher
Richtung auf mindestens 60 dB(A) fur die Teilflachen.

Fur die Gewerbegebietsflache GE 5 wird nachts ein Emissionskontingent von

60 dB(A) vorgesehen. Diese Flache entspricht somit nachts der Gebietstypik eines
uneingeschrankten Gewerbegebietes. Insgesamt ist somit gemafd DIN 18005 [1] fuir
die Gewerbegebietsflache GE 5 hinsichtlich der Emissionsbegrenzung von einer
uneingeschrankten Gewerbegebietsflache auszugehen.

Gerauschkontingentierung
Berechnungsverfahren

Die Berechnung der Gerauschimmissionen erfolgt mithilfe des EDV-Programmes
Cadna/A [46].

Im vorliegenden Fall erfolgt fur die modelltechnische Beriicksichtigung der Flachen-
kontingente entsprechend den Vorgaben der DIN 45691 ,Gerduschkontingentierung*
[10]) eine Schallausbreitungsrechnung lediglich mit den Pegelminderungen durch das
geometrische Abstandsmal (vgl. 5.2).

Die im Berechnungsmodell berticksichtigten Daten sind im Anhang B zusammenge-
fasst.
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11.2.2 Schallimmissionskontingente Lk

Mit den im vorhergehenden Abschnitt 11.1 aufgefiihrten Anséatzen wurden die Ge-
rauschimmissionen Lk an den maf3geblichen Immissionsorten nach der

DIN 45691 [10] ermittelt. Die Berechnungsergebnisse sind fir die mafligebenden Im-
missionsorte im Anhang B dokumentiert. Die Lage der Immissionsorte ist im Anhang
A, Seite 2, in Form eines Ubersichtslageplans dargestellt.

Die berechneten Immissionskontingente Lik sind auszugsweise in der Tabelle 10 fur
den Tagzeitraum und in der Tabelle 11 fur den Nachtzeitraum zusammengestellt. Ein
positives Ergebnis der Differenz Lp — Lik zeigen die Einhaltung bzw. eine Unter-
schreitung der Planwerte an und somit eine sehr deutliche Unterschreitung der Orien-
tierungswerte der DIN 18005 [1].

Tabelle 10. Vergleich der Immissionskontingente Lik [dB(A)] mit den zuléssigen Planwerten
Lei [dB(A)] — Tagzeitraum unter Bertcksichtigung der richtungsabhangigen Zusatzkontingente
fir ausgewahlte Immissionsorte (10).

Flache Lek 8 101 07 109 10 10
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

Sektor B B C A

GEel 60 44,8 44,0 44,6 41,0
GEe2 60 37,8 36,0 36,4 33,2
GEe3 65 33,8 32,8 37,4 31,6
GEe4 65 41,0 40,2 44,6 38,7
GE 5 60 26,3 25,6 36,4 30,9
St-Flache 60 31,8 31,0 41,3 38,3
> Lik 47,3 46,3 49,5 45,0
Lpi 54 48,0 549 4910
Lpi— Lik 6,8 1,7 4.5 4,0

8 Die hier aufgefiihrten Werten enthalten noch keine Zusatzkontingente entsprechend der
Tabelle 9.

9 QOrientierungswert im Dorf-/Mischgebiet von tags 60 dB(A) minus 6 dB.

10 QOrientierungswert im Allgemeinen Wohngebiet von tags 55 dB(A) minus 6 dB.
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Tabelle 11. Vergleich der Immissionskontingente Lik [dB(A)] mit den zuléssigen Planwerten
Lei [dB(A)] — Nachtzeitraum unter Berticksichtigung der richtungsabhé&ngigen Zusatzkontin-
gente fur ausgewahlte Immissionsorte (10).

Flache Lex 1 01 107 109 10 10
in dB/m2 in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

Sektor D) D C A

GEel 45 29,8 29,0 34,6 27,0
GEe2 50 27,8 26,0 26,4 23,2
GEe3 50 18,8 17,8 24,9 21,6
GEe4 50 26,0 25,2 32,4 23,7
GES5 60 26,3 25,6 24,6 20,9
St-Flache 50 21,8 21,0 31,3 28,3
> Lik 34,2 33,1 38,5 32,5
Lpi 39 33,2 3912 3413
Lpi— Lik 4,8 0,1 0,5 1,5

11.3 Beurteilung

Aus den Berechnungen und den Erlauterungen in den vorangehenden Kapiteln ist
ersichtlich, dass die maximal zuldssigen Planwerte an allen Immissionsorten einge-
halten bzw. unterschritten werden, wenn die ermittelten Emissionskontingente inklu-
sive der Zuschlage in einzelnen Richtungen nicht Gberschritten werden. Dadurch ist
gewabhrleistet, dass unter Bertcksichtigung der Festsetzungen des Bebauungsplans
keine schadlichen Umwelteinwirkungen an den schutzbedirftigen Nutzungen in der
Umgebung durch Gerausche durch Gerauschimmissionen aus dem Plangebiet auf-
treten. Die Gerauschimmissionen aus dem Plangebiet unterschreiten an den mafige-
benden Immissionsorten die Orientierungswerte der DIN 18005 tags wie nachts hin-
reichend. Damit tragen die Gerédusche aus dem Plangebiet nicht relevant zur Ge-
samtbelastung bei.

In der Gesamtbetrachtung (Vorbelastung inkl. Bebauungsplan Nr. 116) Uberschreitet
der Beurteilungspegel partiell bereits die Orientierungswerte der DIN 18005 [1] bzw.
die gleichhohen Immissionsrichtwerte der TA Larm [4] um maximal 1 dB. Im Sinne
der Nr. 3.2.1 der TA Larm ist dies unter Wirdigung der Vorbelastung zulassig.
Insgesamt wird davon ausgegangen, dass bei Einhaltung der schalltechnischen An-
forderungen des Bebauungsplanes Nr. 116 keine schadlichen Umwelteinwirkungen
durch Geréausche entstehen und hinreichend Vorsorge zum Schutz vor schadlichen
Gerauschimmissionen getroffen wird.

11 Die hier aufgefiihrten Werten enthalten noch keine Zusatzkontingente entsprechend der
Tabelle 9.

12 QOrientierungswert im Dorf-/Mischgebiet von nachts 45 dB(A) minus 6 dB.

13 QOrientierungswert im Allgemeinen Wohngebiet von nachts 40 dB(A) minus 6 dB.
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12 Vorschlage fur textliche Festsetzungen

Folgende Festsetzungen sind aus Sicht des Verfassers in den Bebauungsplan zu
ubernehmen:

1. Die im Folgenden angegebenen Schall-Emissionskontingente Lgx wurden auf
der Grundlage der DIN 45691 ,Gerduschkontingentierung”, Ausgabe Dezember
2006 4, bestimmt. Die anteiligen Immissionskontingente Lk einer Teilflache
werden wie folgt berechnet:

Lk = Lex — 10 log (4 7 sn2/1m3) + 10 log S/1m2

Lek = Schallemissionskontingent in dB(A)

Sy = horizontaler Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Teilflache und
dem Immissionsort in m

S = Grolie der Teilflache in m2

Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass die jeweilige Teilflache in ausrei-
chend kleine Flachenelemente unterteilt wird, so dass in jedem Fall die Ausdeh-
nung eines Elements nicht groRer ist als 0,5 sy,.

2. Zur planexternen Gliederung dirfen in den vorgegebenen Flachen nur Anlagen
und Einrichtungen errichtet und betrieben werden, die die folgenden Emissions-
kontingente nicht tberschreiten:
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Flache Emissionskontingent Zusatzkontingent

Lek in dB(A) Lek, zus in dB(A)

Sektor A Sektor B Sektor C
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

GEel 60 45 +10 +11 - - +10 +15
GEe2 60 50 +10 +10 - - +10 +10
GEe3 65 50 +5 +10 - - +7,5 +10
GEe4 65 50 +5 +5 - - +7,5 +10
GE5 60 60 +10 0 - - +12,5 +0
St-Flache 60 50 +10 +10 - +10 +10

Die Tagzeit bezieht sich auf den Zeitraum von 16 Stunden (Ublicherweise von
06:00 bis 22:00 Uhr), die Nachtzeit auf 8 Stunden (ublicherweise von 22:00 bis
06:00 Uhr/ lauteste Nachtstunde*).

Um eindeutige und tUberschaubare Festsetzungen im B-Plan treffen zu kénnen,
werden die Richtungssektoren tiber einen Punkt innerhalb des B-Plangebietes
und eine Winkelangabe (0° = Nordrichtung) definiert.

14 Bezug der DIN 45691:2006-12 beispielsweise Uiber: Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraRe 6, 10787
Berlin.
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Bezugspunkt: UTM (ETRS89); Rechtswert = 33322333,
Hochwert =5629213

Sektor A: 334° - 60° Dennheritz (10 10 bis 11)
Sektor B:  60° — 280° Ortslagen Schlunzig und Mosel (10 1 bis 8)
Sektor C: 280° — 334° Lauenheiner Stral3e (10 9)

Die Einhaltung der Kontingente ist im Einzelfall fir jeden Betrieb im Plangebiet
wie folgt nachzuweisen: Anhand der jeweiligen gesamten Betriebsflache — ohne
ggf. festgesetzte Grinflachen und/oder Flachen mit Pflanzgebot von Baumen
und Strauchern — und der festgesetzten Emissionskontingente Lgx bzw. Zusatz-
kontingente Lex, zus fUr diese Flache wird zunachst das fir diesen Betrieb anzu-
setzende Immissionskontingent Lk an allen mafigeblichen Immissionsorten be-
rechnet.

3. Ein Vorhaben ist dann schalltechnisch zul&ssig, wenn die nach TA Larm unter
Berlicksichtigung der Schallausbreitungsverhaltnisse zum Zeitpunkt der Geneh-
migung berechneten Beurteilungspegel Lr der vom Vorhaben hervorgerufenen
Gerauschimmissionen an allen maf3geblichen Immissionsorten diese Immis-
sionskontingente einhalten.

4. Ein Vorhaben erflllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen, wenn der
Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert der TA Larm um mindestens 15 dB
unterschreitet.
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Projektname:

Auftraggeber: VW Zwickau
Sachbearbeiter: FRH

Zeitpunkt der Berechnung: Juli/August 2020

Cadna/A: Version 2020 MR 1 (32 Bit)
Berechnungsprotokoll

Berechnungskonfiguration

Parameter Wert
Allgemein

Land (benutzerdefiniert)
Max. Fehler (dB) 0.00
Max. Suchradius (m) 5000.00
Mindestabst. Qu-Imm 0.00
Aufteilung

Rasterfaktor 0.50
Max. Abschnittslange (m) 1000.00
Min. Abschnittslange (m) 1.00
Min. Abschnittslange (%) 0.00
Proj. Linienquellen An

Proj. Flachenquellen An
Bezugszeit

Bezugszeit Tag (min) 960.00
Bezugszeit Nacht (min) 480.00
Zuschlag Tag (dB) 0.00
Zuschlag Ruhezeit (dB) 0.00
Zuschlag Nacht (dB) 0.00
DGM

Standardhéhe (m) 40.00

Gelandemodell

Triangulation

Reflexion

max. Reflexionsordnung 3
Reflektor-Suchradius um Qu 100.00
Reflektor-Suchradius um Imm 100.00

Max. Abstand Quelle - Immpkt 1000.00 1000.00
Min. Abstand Immpkt - Reflektor 1.00 1.00
Min. Abstand Quelle - Reflektor 0.50
Industrie (DIN 18005 (1987))

Seitenbeugung mehrere Obj
Hin. in FQ schirmen diese nicht ab Aus
Temperatur (°C) 10

rel. Feuchte (%) 70
Bodenabsorption G 1.00
Windgeschw. fir Kaminrw. (m/s) 3.0

StralRe (RLS-90)

Streng nach RLS-90

Schiene (Schall 03 (2014))

Fluglarm (??7?)

Streng nach AzB
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August 2020

FRH/HTL

Anhang B, Seite 2



MULLER-BBM

v'oz| v'oe €8T | €8z €12 €'1¢ Loz| L'oe 01Z| 0'1€ gze| eee g'zz| s'ee 0'zz| o' v'1e 7'TE 9'12 9'TE 8'TZ 8'T€ | iS0i ayoe|4-1S
9'zz| 9 6'0z| 60 9'vZ 9'vZ €sz| €'se 9'sz| 9'se 8'9z | 8'oz €lz| €'lLe Z'se| z'se 872 872 0'92 0'92 €92 €9z | iS0i 539
goz| e€'se L1'8T| L't v'ze v'L€ 62| 6'6E Z'se| Zor roz| Ly €lz| € 6'cz| 6'8E 9'€z 9'8e 9'sz 9'0v 0'92 0Ty | iS0i 7939
v'eT| v'se 9TT| 9'9z 6'vT 6'62 S.T| s'ze 8'.T| 8'ce G'6T | S've 8'6T | 8've v'LT|  v'ee 0'LT 0'ze g'8T S'ee 8'8T 8'€E | iS0i €839
LvT|  L've 2eT| 2ee v'9T v'92 Z'sz| e'se 0'9z| o0'9¢ 0'6z| 0'6€ goe| €or 9'0z| 90 L'z L'0g 5'9z 5'9¢ 82 82| iSO 2839
v'T|  v'ee 0'9T| 0'T€ 9'6T 9've €gz| €'y 0'6Z| Oty 9'0e| 9'sy Tve| T'6Y gzz| s'Le s'ze §'€ 0'8Z o'y 8'62 8%y | iS0i 1839
19N Bel [EEN Bel 19N Be | yoeN Bel 19N Bel Y9N Bel 19N Bel 19N Bel yoeN Bel Y9N Bel yoeN Be |
Bizunjya
Ziuayuusq Z)usyuaq ‘vT zZ)usyuusg |9SON |9SON ‘L¥ ‘6T mm_m.:mi_umm Bizunjyos |9SON
‘g/ IS Janexoimz | Ban Jebizunjyos ‘qey IS ‘G/y Bamisod | |9SOW ‘9z agens ‘ns-uuewddry | [9SON ‘vE ayenS 18bizunjyos ‘g sneyiyamiana4 | ‘z "ns-uyeyuaddiy |9SON ‘T

-1T 0l - 0T Ol | Jeufeyusned - 6 Ol wy - 8 Ol | Jeneyone|9 - £ Ol -Jey - 9 Ol | Jeneyonels - G Ol -y ol wy -€ ol -Jey - Z Ol | Pemzieiduods - T Ol al w Bunuyoiazag
[ESEGITEXR ETELLe)

1yoenpun Be] |9bad|ia L
Z)1eyuusq
229t 15'995T€9S 07'06822£€€ 002 alsnpu| IN 0'st 0'09 022 1'8€ i80i '8 A1S JANRNOIMZ - TT Ol
Zuayuaq
9T'20€ GL'€86TE9S G1'0v0zzEee 009 alsnpu| VM o'ov 0'sS €'se 0'2€ i80i ‘¥T Ba 48B1zun|yds - 0T Ol
Z)1eyuusq
18'STE 18'8720€95 1€'992T2€€E 002 alsnpu| IN 0'st 0'09 8'82 9'ov i80i ‘0gy "1 Jaureyuanen - 6 Ol
76'v92 £€'0288295 8Y'28€22€€E 002 alsnpu| VM o'ov 0'sS 92 8'st i80i [0SO ‘G Bamisod wy - 8 Ol
[ESIN
00'€92 9€'5988295 T.'vevzzeee 009 alsnpu| VM o'ov 0'sS z'ee €'or i80i ‘9z 9gelS Janeyone|o - L Ol
[ERIN
00'692 £5'6906295 19'55922€€€ 00'ST alsnpu| 0'st 0'09 0'se 0'sy i80i 'Ly “ns-uuewddiy-irey - 9 Ol
[ESIN
01292 7€'G06295 0T'0vrZzeee 00'9 asnpuj IN 0'sy 0'09 0L 9'05 i80i ‘v 9geAS Janeyone|o - G Ol
Bizunyos ‘6T
£7'052 S7'02.6295 11'ZTSETEEE 08y alsnpul IN 0'sy 0'09 7'0€ 9'zy i80i agesnsidneH 4eB1zun|yds - ¥ Ol
Bizunjyos
00252 T7'S€S6295 92'12SETEEE 00'9 asnpul IN 0'st 0'09 T'0€ v'ey i80i ‘8 sneyiyamianad wy - € Ol
[ERJ
00692 176006295 71'96.22€€€E 00'ST ausnpul 0'sy 0'09 T'€E 0'or i80i ‘2 "s-uyeyuaddiy-jey - Ol
00292 617668295 10'92922€€E 002 ausnpul 0'sy 0'09 Z've €'y i80i [esow ‘T Bamzieiduods - T Ol

(w) () (D) (D) (vap) (vap) (vap) (vap)
Y4 A X ueuwle omny 181089 ydseN mm._. yoeN mm._.

uajeulplooy 9YoH uesbunzinN UaMIYdIy 1719684 qal ‘W Bunuydlezag

[abadsbBuni|islinag — apjundsuoissiwwi

usuolssiwwi
85'€6T8Z 00T 0'05 0'59 0'sS S'v6 0'05 00T 0'09 0's9 0'sS 50T 0'09 iS0i ETREIERS
21'9809 00T 0'09 0'59 0'sS 8'L6 0'09 00T 0'09 0's9 0'sS 8'L6 0'09 iS0i 539
zeerrey 00T 0'09 0'59 0'sS €96 0'05 00T 009 0's9 0'sS €TTT 0'59 iS0i ye39
96'0£18 00T 0'09 0'59 0'sS 1'68 0'05 00T 009 0'0L 0'09 T'%0T 0'59 iS0i €039
69'78.9T 00T 0'09 0'59 0'ss 2'e6 0'05 00T 009 0's9 0'ss z'z0t 009 iS0i 2039
9'€6.66 00T 0'09 0'59 0'sS 0's6 0'sv 00T 0'09 0's9 0'sS 0'0TT 0'09 iS0i 1839

Gew) (%) (vap) (vap) (vap) (vap) (vap) (%) (vap) (vap) (vap) (vap) (vap)
SRIUY SIW ] Xew-] uiw N M SOIUY I Xeur ujw mI M7

ayoe|4 1YydeN wnenez mm._. wnenlez al ‘W mc:cco_mNmm

XJ0p°IUp” }zouads dg dbueyuy €0 EETHYTN\dOPSBA\IUP\SIBSN\:D

uajjenbue|dsbunneqag

ue|dsbunnegag uauoIssiw3g

FRH/HTL

M144133/03 Version 1

August 2020

Anhang B, Seite 3



	1
	Zusammenfassung
	1  Situation und Aufgabenstellung
	2 Regelwerke und verwendete Unterlagen
	3 Örtliche Verhältnisse
	4 Anforderungen an den Schallschutz
	4.1 Allgemeines
	4.2 DIN 18005 – Städtebauliche Planung
	4.3 Gewerbelärm – Beurteilung nach TA Lärm
	4.4 Schwelle der Gesundheitsgefährdung

	5 Geräuschkontingentierung nach DIN 45691
	5.1 Allgemeines
	5.2 Anwendung im Nachweisverfahren
	5.3 Durchführung der Geräuschkontingentierung

	6 Planungsrechtliche Situation und Einstufung der Schutzwürdigkeit
	7 Immissionsorte, Gesamtimmissionsrichtwerte und Beurteilungszeiträume
	8 Beschreibung des Vorhabens
	9 Schalltechnische Vorbelastung
	9.1 Emissionskontingentierung im Bestand
	9.2 Berücksichtigung vorhandener Betriebe und konkretisierter Vorhaben

	10 Ableitung des Planwertes
	11 Ermittlung der Geräuschemissionen – Kontingentierung
	11.1 Ermittlung der Emissionskontingente LEK
	11.2 Geräuschkontingentierung
	11.2.1 Berechnungsverfahren
	11.2.2 Schallimmissionskontingente LIK

	11.3 Beurteilung

	12 Vorschläge für textliche Festsetzungen
	M144133_03_AnhangB_BPL_Seite3_dni.pdf
	Emissionen Bebauungsplan


